
 
 
§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

1. Der am 08.02.1976 in Ingelheim am Rhein gegründet Reit- und Fahrverein führt den Namen 
„Reit- und Fahrverein Rüsterbaum e.V.“ 
 
Der Verein ist Mitglied des Sportbundes Rheinhessen e.V. und des Verbandes der 
rheinhessischen Reit- und Fahrvereine e.V. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in 55425 Waldalgesheim und ist in das Vereinsregister beim 

Amtsgericht 55411 Bingen am Rhein eingetragen. 
 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2. Zweck des Vereins 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Amateurreitsports. Der Satzungszweck 
wird verwirklicht durch die Ausübung des Pferdesportes, insbesondere auch die Ausbildung 
der Jugend im Umgang mit Pferden sowie die Abhaltung von pferdesportlichen 
Veranstaltungen. 

 
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

 
3. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes darf das 

Vereinsvermögen nur zum Zweck verwendet werden, dem das zuständige Finanzamt 
schriftlich zugestimmt hat. Es soll nach Möglichkeit der Interessengemeinschaft für Reiten als 
Therapie Rheinland- Pfalz e.V. zufallen. 
 

4. Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim 
Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

 
§3. Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft ist durch 
schriftliche Anmeldung beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung 
der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme oder 
Ablehnung durch Mehrheitsbeschluss. Eine ablehnende Entscheidung ist dem Antragsteller 
schriftlich ohne Angabe von Gründen mitzuteilen. 

 
§4. Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet 
a. Mit dem Tod des Mitglieds 
b. durch freiwilligen Austritt 
c. durch Streichung von der Mitgliederliste 
d. durch Ausschluss aus dem Verein 

 
2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstandes. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 



 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die 
Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten 
Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die 
Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 
 

4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. 
 
Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 
Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. Der 
Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels 
eingeschriebenen Briefes bekanntzumachen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des 
Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die 
Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung 
rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die 
Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. Geschieht das 
nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Macht das Mitglied von dem Recht 
der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die 
Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass 
die Mitgliedschaft als beendet gilt. 

 
§5. Mitgliedsbeiträge 
 
 Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der 
 Mitgliederversammlung bestimmt. Der Jahresbeitrag ist im Januar eines jeden Jahres fällig. 
 Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
§6. Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 

 
§7. Die Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
 

2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben 
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich 
bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. 
 

3. Die ordentliche Mitgliederversammlung muss folgende Tagesordnungspunkte behandeln: 
 
a) Bericht des Vorstandes 
b) Kassenbericht des Schatzmeisters 
c) Bericht der Rechnungsprüfer 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Neuwahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer, falls erforderlich 
f) Festsetzung des Jahresbeitrages 

 
4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist 

von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn der 
Vorstand dies beschließt oder wenn die Einberufung von einem Viertel aller Mitglieder 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. 

 
5. Stimmberechtigt sind alle volljährigen Mitglieder. 



Bei der Wahl des Jugendwarts sind auch die Mitglieder ab dem 14. Lebensjahr 
stimmberechtigt. 

 
6. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienen Mitglieder beschlussfähig und wird vom Vorsitzenden des Vorstandes geleitet; im 
Falle seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen 
Vorstandsmitglied. Entlastung des Vorstands und Wahl des Vorsitzenden des Vorstandes wird 
durch einen von der Versammlung gewählten Versammlungsleiter durchgeführt. 
 

7. Über jede Mitgliederversammlung ist Protokoll zu führen. Die Mitgliederversammlung 
beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die Satzung keine 
andere Mehrheit vorschreibt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenenthaltungen 
gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
 

8. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der erschienen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
 

9. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine einfache Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
 

10. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 
Feststellungen enthalten: 
- Ort und Zeit der Versammlung 
- Die Person des Versammlungsleiters und die Zahl der erschienen Mitglieder 
- Die Tagesordnung 
- Die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 
- Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden 
- Eine Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der 

Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
 

§8. Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister, dem Schriftführer, dem technischen Leiter und dem Jugendwart. 
 

2. Vorstand im Sinn des § 26 BGB ist der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Sie 
vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein 
vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der stellvertretende Vorsitzende 
jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig. 
 

3. Der Vorstand erledigt alle Vereinsaufgaben, soweit sie satzungsmäßig nicht anderen 
Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat in eigener Verantwortung den Verein so zu führen, 
wie es der Vereinszweck zur Förderung der Mitglieder und des Sportes erfordert. 
 

4. Der Vorstand kann für besondere Aufgabenbereiche Ausschüsse bilden und deren 
Vorsitzenden und Mitglieder ernennen. 
 

5. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren, vom Tage der 
Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. 
 

6. Für ein während der Amtszeit ausscheidendes Vorstandsmitglied ist sofort durch den 
verbliebenen Vorstand ein neues Vorstandsmitglied kommissarisch bis zur nächsten 
Generalversammlung zu berufen. 
 



7. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich, 
fernmündlich oder telegrafisch einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von 
drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder, darunter der 
Vorsitzende oder der stellvertretenden Vorsitzende, anwesend ist. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 
 

8. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellvertretende 
Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken in ein 
Beschlusshandbuch einzutragen und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift 
soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse 
und die Abstimmungsergebnisse enthalten. Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf 
schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu 
beschließenden Regelung erklären. 
 

§ 9. Rechnungsprüfer 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt alle drei Jahre zwei Rechnungsprüfer, die 
Mitglieder des Vereins sein müssen. Die Rechnungsprüfer dürfen nicht Mitglied des Vorstands 
sein. Ihnen obliegt die Prüfung der Kasse und der Buchführung des Vereins. Sie legen ihren 
Bericht jeweils der ordentlichen Mitgliederversammlung vor. 

 
§10. Auflösung des Vereins. 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung mit drei viertel Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende 
und der stellvertretende Vorsitzende allein vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 
vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 


